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Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG)  
 

Corona-Pandemie: Anordnung von Maßnahmen zur Beschränkung 
des Einsatzes von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in 

landwirtschaftlichen Betrieben zum Zwecke der Bekämpfung des 
Coronavirus SARS-CoV-2 

 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit 
und Pflege vom 10. August 2020, Az. GZ6a-G8000-2020/122-526, 

geändert durch Bekanntmachung vom 18. August 2020, Az. GZ6a-
G8000-2020/122-569, geändert durch Bekanntmachung vom 

9. September 2020, Az. GZ6a-G8000-2020/122-591, geändert durch 
Bekanntmachung vom 29. Oktober 2020, Az. GZ51o-G8000-2020/122-
673, geändert durch Bekanntmachung vom 30. Dezember 2020, Az. 
G51o-G8000-2020/122-777, geändert durch Bekanntmachung vom 

8. März 2021, Az. G51s-G8000-2021/505-12, geändert durch die 
Bekanntmachung vom 28. Juni 2021, Az. GZ6a-G8000-2021/505-81, 

geändert durch die Bekanntmachung vom 27. Dezember 2021, 
Az. G5ASz-G8000-2020/122-951. 

 
 

Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege erlässt auf der 

Grundlage des § 28 Abs. 1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) in 

Verbindung mit § 65 Satz 2 Nr. 2 der Zuständigkeitsverordnung (ZustV) 

folgende 

 

Allgemeinverfügung  
 

1. In landwirtschaftlichen Betrieben und solchen des Gartenbaus, in 

denen  

a) gleichzeitig mehr als 10 Beschäftigte einschließlich 

unentgeltlich tätiger Mitarbeiter (wie z. B. 
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Familienangehörigen), Leiharbeitnehmer, Beschäftigter eines 

Werkunternehmers und Personen tätig sind, die zum Zweck 

einer mindestens dreiwöchigen Arbeitsaufnahme nach Bayern 

einreisen (Saisonarbeitskräfte) – auch wenn diese während 

ihres Aufenthalts in der Bundesrepublik Deutschland den 

Betrieb und/oder Arbeitgeber wechseln – oder  

b) drei oder mehr Leiharbeitnehmer, Beschäftigte eines 

Werkunternehmers oder Saisonarbeitskräfte gleichzeitig tätig 

sind oder innerhalb des Geltungszeitraums dieser 

Allgemeinverfügung gleichzeitig tätig werden sollen,  

 
dürfen als Leiharbeitnehmer, Beschäftigte eines Werkunternehmers 

und Saisonarbeitskräfte nur Personen beschäftigt werden, die bei 

Beginn der Beschäftigung über ein ärztliches Zeugnis in deutscher 

oder englischer Sprache verfügen, welches bestätigt, dass keine 

Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2 vorhanden sind. Satz 1 gilt nicht für genesene oder 

geimpfte Personen im Sinne der COVID-19-Schutzmaßnahmen-

Ausnahmenverordnung.1 
 

2. War der Beschäftigte mindestens 14 Tage in einem Betrieb nach 

Nr. 1 oder einem Betriebsteil eines solchen Betriebes beschäftigt, so 

gilt der Wechsel des Betriebes oder des Betriebsteiles als neuer 

Beginn einer Beschäftigung.  

 

3. Das ärztliche Zeugnis nach Nr. 1 muss sich auf eine Testung mittels 

PCR-Test, PoC-PCR-Test oder weiterer Methoden der 

Nukleinsäureamplifikationstechnik (Nukleinsäuretest) auf das 

Coronavirus SARS-CoV-2 stützen, die höchstens 48 Stunden vor 

                                                      
 
1 Nr. 1 zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 28.6.2021. 
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Beginn der Beschäftigung vorgenommen worden ist.2 

 

4. Personen, die noch nicht über ein ärztliches Zeugnis im Sinne der 

Nr. 1 verfügen, sind bis zum Vorliegen eines entsprechenden 

ärztlichen Zeugnisses von den übrigen auf dem Betrieb 

untergebrachten Personen zu trennen. 

 

5. Der Betriebsinhaber eines der in Nr. 1 genannten Betriebe ist 

verpflichtet 

 

5.1 die Arbeitsaufnahme der Beschäftigten im Sinne der Nr. 1 jeweils 

grundsätzlich 14 Tage vor ihrem Beginn bei der zuständigen 

Kreisverwaltungsbehörde anzuzeigen. Eine spätere Anzeige ist 

nur dann ausreichend, wenn der Betriebsinhaber glaubhaft 

macht, dass eine frühere Anzeige aus zwingenden betrieblichen 

Gründen nicht möglich war. Die Anzeige hat dabei den Namen 

des nach Nr. 1 Beschäftigten, dessen Unterbringungsort, Art und 

Zeitraum der Tätigkeit sowie die Kontaktdaten des 

Betriebsinhabers zu enthalten. 

 

5.2 jedes Auftreten von typischen Symptomen einer Infektion mit 

dem Coronavirus SARS-CoV-2 wie Husten, Fieber oder Geruchs- 

und Geschmacksverlust bei einer in seinem Betrieb tätigen 

Saisonarbeitskraft unverzüglich gegenüber dem zuständigen 

Gesundheitsamt zu melden. Die auf dieser Grundlage erhobenen 

Daten dürfen vom zuständigen Gesundheitsamt nur für 

infektionsschutzrechtlich erforderliche Zwecke verarbeitet 

werden.3 

 

                                                      
 
2 Nr. 3 neu gefasst mit Bekanntmachung vom 27.12.2021. 
3 Nr. 5 neu gefasst mit Bekanntmachung vom 08.03.2021. 
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6. Ordnungswidrig nach § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG handelt, wer entgegen 

Nr. 1 eine Person ohne einen Nachweis nach Nr. 1 beschäftigt oder 

die Anzeige nach Nr. 5 nicht oder nicht rechtzeitig vornimmt.  

 

7. Diese Allgemeinverfügung ist nach § 28 Abs. 3 und § 16 Abs. 8 IfSG 

sofort vollziehbar.  

 

8. Weitergehende Anordnungen der örtlichen Gesundheitsbehörden 

bleiben unberührt.  

 

9. Diese Allgemeinverfügung tritt am 11. August 2020 in Kraft und mit 

Ablauf des 30. Juni 20224 außer Kraft.  

 

 

Begründung5  
 

Nach § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG trifft die zuständige Behörde die notwendigen 

Schutzmaßnahmen, insbesondere die in den §§ 29 bis 31 IfSG genannten, 

wenn Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder 

Ausscheider festgestellt werden oder sich ergibt, dass ein Verstorbener 

krank, krankheitsverdächtig oder Ausscheider war, soweit und solange es 

zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich 

ist. Die Zuständigkeit des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege 

ergibt sich aus § 65 Satz 2 Nr. 2 ZustV. 

 

Bei SARS-CoV-2 handelt es sich um einen Krankheitserreger im Sinne des 

§ 2 Nr. 1 IfSG, der sich in kurzer Zeit weltweit verbreitet. Es war zu 

beobachten, dass es zunächst auch in Bayern zu einer raschen 

                                                      
 
4 Geändert mit Bekanntmachung vom 27.12.2021. 
5 Die Begründung konsolidiert aus Gründen der Übersichtlichkeit die Begründungen der jeweiligen 
Einzelbekanntmachungen vom 10.08.2020, 18.08.2020, 09.09.2020, 29.10.2020, 30.12.2020, 
08.03.2021 und 27.12.2021 und soll den gegenwärtigen Stand aufzeigen. Rechtsverbindlich sind nur 
die Begründungen der Einzelbekanntmachungen, nicht die hier dargestellte und zusammenfassende 
Begründung. 
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Verbreitung der Infektion in der Bevölkerung gekommen ist. Obwohl sich 

das COVID-19-Ausbruchsgeschehen in Bayern und deutschlandweit 

seither signifikant verlangsamt hat, hält die pandemische Lage, die das 

Virus SARS-CoV-2 ausgelöst hat, weltweit an. So ist trotz der Stabilisierung 

des Infektionsgeschehens ein örtliches Aufflammen des Krankheitserregers 

und von Neuinfektionen jederzeit möglich. Insbesondere bei älteren 

Menschen und Vorerkrankten besteht ein sehr hohes Erkrankungsrisiko. 

 

In landwirtschaftlichen Betrieben und solchen des Gartenbaus, die 

Saisonarbeitskräfte beschäftigen, ist ein clustermäßiges Auftreten von 

Neuinfektionen feststellbar. Während der Ernte leben und arbeiten hier 

Personen mit unterschiedlichen privaten Umfeldern und unterschiedlichster 

Herkunft eng zusammen. Das birgt ein erhöhtes Risiko für die Ansteckung 

mit dem Coronavirus.  

 

Nach derzeitigen Erkenntnissen ist bei einer Einschleppung des 

Coronavirus SARS-CoV-2 durch eine infizierte Person eine rasante 

Verbreitung des Coronavirus kaum zu unterbinden, da die Beschäftigten 

häufig in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht sind, bei denen 

regelmäßig gemeinsame Essens- und Aufenthaltsräume sowie sanitäre 

Einrichtungen vorgesehen sind. Die dauerhafte Einhaltung des gebotenen 

Mindestabstands und der Hygieneregeln ist aufgrund der Art der Tätigkeit 

und der Unterbringung nur schwer umsetzbar. Zudem handelt es sich meist 

um körperlich schwere Arbeiten, die mit einem erhöhten Aerosolausstoß 

verbunden sind. Daher besteht nach den bisherigen Erfahrungen der 

vergangenen Wochen und Monaten bei den genannten Einrichtungen eine 

erhebliche Ansteckungsgefahr und die Gefahr der Fortsetzung 

entsprechender Infektionsketten. Bestehen Infektionsketten in den 

betroffenen Betrieben ist eine Ausbreitung ohne eine Schließung der 

betroffenen Betriebe nur noch schwer einzudämmen.  

 

 



- 6 - 

 
 

 

Zu Nr. 1:  
 

Die in Nr. 1 enthaltene Anordnung findet ihre Grundlage in § 28 Abs. 1 

Satz 1, § 16 Abs. 1 IfSG. 

 

Aus den oben genannten Gründen ist es zur Eindämmung des 

Infektionsgeschehens in Bayern geboten, landwirtschaftlichen Betrieben 

und solchen des Gartenbaus aufzuerlegen, entsprechende Arbeitskräfte 

erst zu beschäftigen, wenn diese ein auf einer molekulargenetischen 

Testung beruhendes ärztliches Zeugnis darüber vorlegen, dass bei ihnen 

keine Anzeichen für eine Infektion mit Coronavirus SARS-CoV-2 vorhanden 

sind. 

 

Hierdurch wird die Gefahr einer Ausbreitung von Infektionen in diesen 

Betrieben erheblich eingeschränkt.  

 

Die ursprüngliche Fassung der Allgemeinverfügung stellte maßgeblich 

darauf ab, dass in landwirtschaftlichen Betrieben und solchen des 

Gartenbaus, die Saisonarbeitskräfte beschäftigen, ein clustermäßiges 

Auftreten von Neuinfektionen feststellbar ist. Während der Ernte leben und 

arbeiten hier viele Personen mit unterschiedlichen privaten Umfeldern und 

unterschiedlichster Herkunft eng zusammen. Das birgt ein erhöhtes Risiko 

für die Ansteckung mit dem Coronavirus. Die Ergebnisse von freiwilligen 

und verpflichtenden Testungen von Einreisenden hat zudem gezeigt, dass 

auch bei Personen, die aus Gebieten einreisen, die (noch) nicht als 

Risikogebiete ausgewiesen sind, ein signifikanter Anteil von Infektionen 

festzustellen ist. Durch die gemeinsame Arbeit und Unterbringung besteht 

bei Saisonarbeitern im Vergleich mit Personen, die aus sonstigen – etwa 

touristischen – Zwecken einreisen eine erhöhte Gefahr für die Ansteckung 

mit dem Coronavirus. Aus diesem Grund ist eine Erstreckung des 

Anwendungsbereichs von Nr. 1 auf Betriebe, in denen gleichzeitig drei oder 

mehr Leiharbeitnehmer, Beschäftigte eines Werkunternehmers oder 
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Saisonarbeitskräfte tätig sind oder innerhalb des Geltungszeitraums dieser 

Allgemeinverfügung tätig werden sollen, erforderlich.6  

 

Die vorliegende, zeitlich befristete Anordnung ist verhältnismäßig und 

gerechtfertigt, um dem vorrangigen Gesundheitsschutz der Bevölkerung 

(Art. 2 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes) Rechnung zu tragen. Die 

Interessen der Betriebsinhaber und der Beschäftigten sind dadurch 

gewahrt, dass die entsprechenden Testungen bereits bei der Einreise 

kostenlos möglich sind. Um flächendeckend Testmöglichkeiten anzubieten, 

wurden in den drei bayerischen Flughäfen (München, Nürnberg, 

Memmingen), an den Hauptbahnhöfen in München und in Nürnberg sowie 

an einzelnen Autobahnraststätten an den Autobahnen A8, A93 und A3 

Testzentren errichtet.  

 

Mit Bekanntmachung vom 9. September 2020 wurden die Wörter 

„einschließlich keiner SARS-CoV-2 assoziierten Symptome“ gestrichen. 

Durch die Änderung wird klargestellt, dass das vorzulegende ärztliche 

Zeugnis keine Ausführungen dazu enthalten muss, dass neben der 

Bestätigung des Nichtvorhandenseins des Vorliegens einer Infektion mit 

dem Coronavirus SARS-CoV-2 auch keine SARS-CoV-2 assoziierten 

Symptome festgestellt worden sind. Für den Nachweis genügt demnach die 

Vorlage eines negativen Testergebnisses.  

 

 

Zu Nr. 2: 
 
Durch den Wechsel von Beschäftigten zwischen unterschiedlichen 

Betrieben oder verschiedenen Arbeitsstätten innerhalb eines Betriebs 

erhöht sich grundsätzlich das Risiko von Übertragungen unerkannter 

Infektionen für Mitarbeiter, die kurzfristig an einem Arbeitsplatz in einem 

                                                      
 
6 Begründung eingefügt mit Bekanntmachung vom 18. August 2020. 
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neuen Betrieb tätig werden, und für die bereits dort tätigen übrigen 

Beschäftigten. Insbesondere bei größeren Belegschaften mit einem hohen 

Anteil von Leih- bzw. Zeitarbeitnehmern, Beschäftigten eines 

Werkunternehmens und/oder Saisonarbeitskräften besteht eine hohe 

Fluktuation, die die Ausbreitung für das Coronavirus SARS-CoV-2 bei 

begünstigenden Umgebungsbedingungen befördern kann. Bei stabilen 

Stammbelegschaften hingegen kann davon ausgegangen werden, dass 

diese eine Kohorte bilden, die nicht so schnell durch Viruseinträge von 

außen bzw. durch Dritte zu infizieren ist. 

 

§ 28 in Verbindung mit § 16 IfSG gestattet – unter Wahrung des 

Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit – erforderlichenfalls auch behördliche 

Maßnahmen zur Schließung von Betrieben oder Einrichtungen oder 

Verbote des Betretens von Betrieben und Einrichtungen. Als weniger 

eingreifende Maßnahme können gezielte Gebote ausgesprochen werden, 

durch die die Gefahr der Ausbreitung von SARS-CoV-2 verringert werden 

kann. 

 

Die hohe Zahl von Neuinfektionen in bestimmten Betrieben zeigen, dass 

angemessene Schutzmaßnahmen zur Begrenzung des Verbreitungsrisikos 

in und vor allem zwischen den Betrieben erforderlich sind  

 

Testmöglichkeiten für in den Freistaat Bayern einreisende Personen 

bestehen an den drei bayerischen Flughäfen (München, Nürnberg, 

Memmingen), an den Hauptbahnhöfen in München und in Nürnberg sowie 

an einzelnen Autobahnraststätten an den Autobahnen A8, A93 und A3.  

 

Zu Nr. 3:   
 

Testungen sind nur dann zuverlässig, wenn sie bestimmten 

Qualitätsanforderungen genügen. Die fachliche Frage, welche Tests 
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hinreichend zuverlässig sind, wird durch das RKI beurteilt und das 

entsprechende Ergebnis auf der genannten Internetseite dargestellt.  

 

Zur Nr. 4  
 

Die Trennung noch nicht getesteter Personen auf dem Betriebsgelände ist 

erforderlich, um Einschleppungen des Coronavirus und nachträgliche 

Infektionen bereits getesteter Mitarbeiter zu vermeiden.  

 

Zu Nr. 5: 
 
Das Bundeskabinett hatte am 10. Juni 2020 beschlossen, dass der 

Arbeitgeber die Arbeitsaufnahme seiner Saisonarbeitskräfte vor ihrem 

Beginn bei der örtlichen Gesundheitsbehörde und der 

Arbeitsschutzbehörde anzeigt. Dies hat Eingang gefunden in das 

Konzeptpapier „Saisonarbeiter in der Landwirtschaft im Hinblick auf den 

Arbeits- und Gesundheitsschutz“ 

(https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Landwirtschaft/konzept-

saisonarbeitskraefte-corona-200610.htm). Das Konzeptpapier ist normativ 

nicht verbindlich. Die normative Umsetzung der Anzeigepflicht der 

Arbeitsaufnahme vor dem Beginn der Tätigkeit ist aufgrund der in einer 

Vielzahl von Fällen aufgetretenen Ausbruchsgeschehen in 

landwirtschaftlichen Betrieben und solchen des Gartenbaus erforderlich, 

um im Fall eines Ausbruchsgeschehens schnell und effektiv reagieren zu 

können und so zu verhindern, dass sich das Infektionsgeschehen 

dynamisch entwickelt und Infektionsketten nicht mehr nachverfolgt werden 

können. Aufgrund der regelmäßig beengten Unterbringung von 

Beschäftigten in solchen Betrieben und der Art der Tätigkeit ist die 

Ausbreitung einer COVID-19-Infektion besonders begünstigt, so dass 

erforderlich ist, die betroffenen Personen zu erfassen.  
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Das vom neuartigen Coronavirus ausgehende Infektionsgeschehen ist in 

Bayern und deutschlandweit weiter auf hohem Niveau. Zudem gibt auch die 

Verbreitung der zum Teil um ein vielfaches ansteckenderen Virusvarianten 

zunehmend Anlass zur Sorge. Die pandemische Lage, die das Virus 

SARS-CoV-2 ausgelöst hat, besteht weltweit fort. 

 

Zur Eindämmung des Infektionsgeschehens und zur Verhinderung einer 

dritten Infektionswelle in Bayern ist es zusätzlich zu den bereits getroffenen 

Anordnungen geboten, den landwirtschaftlichen Betrieben und solchen des 

Gartenbaus eine Meldepflicht bei Auftreten von coronaspezifischen 

Symptomen bei einer Saisonarbeitskraft gegenüber dem zuständigen 

Gesundheitsamt aufzuerlegen. Diese Verpflichtung dient insbesondere 

dazu, anlassbezogene Reihentestungen – d. h. Testungen bei 

begründetem Verdacht auf einen möglichen COVID-19-Fall – auf 

Grundlage von § 25 IfSG zu ermöglichen. Die Adressaten einer solchen 

Anordnung sind dann identifizierbar, nämlich in Gestalt der konkreten 

Mitarbeiter und der Mitbewohner im Betrieb bzw. der Unterkunft des 

Inzidenzfalles. 

 

Datenschutzrechtlich ergibt sich die Zulässigkeit aus Art. 9 Abs. 2 

Buchstabe i DSGVO i.V.m. Art. 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 BayDSG, soweit es 

um die Verarbeitung der Daten zwischen Betriebsinhaber und 

Gesundheitsamt geht. Gemäß § 22 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe c BDSG ist die 

Datenverarbeitung im Verhältnis des Betriebsinhabers zu dem bei ihm 

beschäftigten Saisonarbeiter zulässig, weil die Datenverarbeitung jeweils 

aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen 

Gesundheit, namentlich des Schutzes vor schwerwiegenden 

grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren im Sinne der genannten 

Vorschriften erforderlich ist. Zur Wahrung der Interessen der betroffenen 

Person dürfen die auf dieser Grundlage verarbeiteten Daten nur für 

infektionsschutzrechtlich erforderliche Zwecke verwendet werden. 
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Die Allgemeinverfügung ist gemäß § 28 Abs. 3 IfSG in Verbindung mit § 16 

Abs. 8 IfSG kraft Gesetzes sofort vollziehbar. 

 

Gemäß § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG ist die Zuwiderhandlung gegen eine 

vollziehbare Anordnung nach § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG bußgeldbewehrt. Die 

Stammverfügung enthält in ihrer Nr. 6 zudem die Regelung, dass 

ordnungswidrig handelt, wer die Anzeige nach Nr. 5 nicht oder nicht 

rechtzeitig vornimmt. Dies bezieht sich sowohl auf die Anzeigepflicht zur 

Arbeitsaufnahme gemäß Nr. 5.1 als auch auf die Pflicht zur Anzeige von 

Symptomen gemäß Nr. 5.2.7 

 

Zu Nr. 6: 
  
Zuwiderhandlungen sind als Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße bis 

zu 25 000 Euro bewehrt (§ 73 Abs. 1a Nr. 6 und Abs. 2 IfSG). 

 

Zu Nr. 7:  
Die sofortige Vollziehbarkeit ergibt sich aus § 28 Abs. 3, § 16 Abs. 8 IfSG. 

 

Zu Nr. 8: 
Die Regelung, dass weitergehende Anordnungen der örtlichen 

Gesundheitsbehörden unberührt bleiben, erfolgt deklaratorisch.  

 

Zu Nr. 9: 
Die Allgemeinverfügung tritt am 11. August 2020 in Kraft. Aus Gründen der 

Verhältnismäßigkeit ist sie bis einschließlich 30. Juni 20228 befristet. Zu 

diesem Zeitpunkt wird festgestellt, ob die Anordnung weiterhin erforderlich 

ist.  

 

Begründung zu Nr. 9 vom 27. Dezember 2021 zur Verlängerung: 
                                                      
 
7 Abs. 2 bis 6 eingefügt mit Bekanntmachung vom 8.3.2021. 
8 Geändert mit Bekanntmachung vom 27.12.2021. 
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Die pandemische Lage, die das Coronavirus SARS-CoV-2 ausgelöst hat, 

besteht weltweit und auch in Bayern fort. Die 7-Tages-Inzidenzen sind 

derzeit in allen Altersgruppen insbesondere in der Gruppe der Ungeimpften 

sehr hoch. Die Fallzahlen sind deutlich höher als im gleichen Zeitraum des 

Vorjahres. Auch die Zahl schwerer Erkrankungen an COVID-19, die im 

Krankenhaus aufgenommen und ggf. auch intensivmedizinisch behandelt 

werden müssen, befindet sich weiter auf einem hohen Niveau. Die Zahl der 

Todesfälle ist sehr hoch. 

Es lassen sich viele Infektionsketten nicht nachvollziehen, Ausbrüche treten 

in vielen verschiedenen Umfeldern auf. Das Coronavirus SARS-CoV-2 

verbreitet sich überall dort, wo Menschen zusammenkommen, 

insbesondere in geschlossenen Räumen. Häufungen werden oft in 

Privathaushalten und in der Freizeit (z. B. im Zusammenhang mit Besuchen 

von Bars und Clubs) dokumentiert. Übertragungen und Ausbrüche finden 

aber auch in anderen Zusammenhängen statt, z. B. im Arbeitsumfeld, in 

Schulen, bei Reisen, bei Tanz- und Gesangsveranstaltungen, 

Weihnachtsfeiern und anderen Feiern, besonders auch bei 

Großveranstaltungen und in Innenräumen. Davon sind auch geimpfte 

Personen betroffen. Im Hinblick auf die Anreise-, Wohn- und 

Arbeitssituation von Saisonarbeitskräften in landwirtschaftlichen und 

Gartenbau-Betrieben bieten sich eine Vielzahl von Situationen, in denen mit 

einem hohen Übertragungsrisiko und günstigen Ausbreitungsbedingungen 

für SARS-CoV-2-Infektionen gerechnet werden muss. Dies gilt 

insbesondere mit Blick auf die Ausbreitung der neuen besorgniserregenden 

SARS-CoV-2-Variante Omikron. Sie wird mit steigender Tendenz zusätzlich 

zur Deltavariante in Deutschland nachgewiesen. Die Omikronvariante ist 

leichter übertragbar und es bestehen noch Unsicherheiten hinsichtlich der 

Effektivität und Dauer des Impfschutzes sowie der Schwere der 

Erkrankung. 

Die aktuelle Entwicklung ist daher weiter sehr besorgniserregend. Es ist zu 

erwarten, dass bei weiterer Verbreitung der Omikronvariante in 

Deutschland die Zahl der schweren Erkrankungen und der Todesfälle auf 
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hohem Niveau bleiben und die verfügbaren intensivmedizinischen 

Behandlungskapazitäten regional überschritten werden. Dem muss wo 

immer möglich vorgebeugt werden.  

Aus diesem Grund ist die in Nr. 1 genannte Allgemeinverfügung zunächst 

bis zum 30. Juni 2022 zu verlängern. 

 

 

 

gez. 
Dr. Bernhard Opolony  
Ministerialdirigent  
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